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Steuergesetz 1 

(Änderung vom 23. November 2005) 

Der Kantonsrat des Kantons Schwyz, 

nach Einsicht in Bericht und Vorlage des Regierungsrates, 

beschliesst: 

I. 

Das Steuergesetz vom 9. Februar 20002 wird wie folgt geändert: 

§ 9a (neu) 6a. Eingetragene Partnerschaft 

Die Stellung eingetragener Partnerinnen und Partner im Sinne des eidgenössi-
schen Partnerschaftsgesetzes entspricht in diesem Gesetz und seinen Ausfüh-
rungsvorschriften derjenigen von Ehegatten. 

§ 12 Abs. 1, 2a (neu) und 4 

1 Die Steuerpflicht beginnt mit dem Tag, an dem die Steuerpflichtigen im Kan-
ton steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt nehmen oder hier steuerbare 
Werte erwerben. Bei Zuzug aus einem anderen Kanton beginnt die Steuerpflicht 
unter Vorbehalt des Bundesrechts mit der laufenden Steuerperiode. 
2a Bei wirtschaftlicher Zugehörigkeit im Kanton und steuerrechtlichem Wohnsitz 
in einem anderen Kanton besteht die Steuerpflicht im Kanton für die Dauer der 
gesamten Steuerperiode, auch wenn die wirtschaftliche Zugehörigkeit im Laufe 
des Jahres begründet, verändert oder aufgehoben wird. 
4 Bei Wechsel des Wohnsitzes oder des Aufenthalts innerhalb des Kantons be-
stimmt sich die Steuerpflicht auf Grund persönlicher Zugehörigkeit nach dem 
Steuerdomizil am Ende der Steuerperiode. Kapitalleistungen gemäss § 38 wer-
den jedoch am Wohnsitz oder Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Fälligkeit der 
Leistung besteuert. 

§ 13 Abs. 3 (neu) 

3 Die überlebenden eingetragenen Partnerinnen oder Partner haften mit ihrem 
Erbteil und dem Betrag, den sie auf Grund eines Vermögensvertrags im Sinne 
des eidgenössischen Partnerschaftsgesetzes erhalten haben. 

§ 20 

1 Stille Reserven einer Personenunternehmung (Einzelfirma, Personengesell-
schaft) werden bei Umstrukturierungen, insbesondere im Fall der Fusion, Spal-
tung oder Umwandlung, nicht besteuert, soweit die Steuerpflicht in der Schweiz 
fortbesteht und die bisher für die Einkommenssteuer massgeblichen Werte 
übernommen werden: 
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a) bei der Übertragung von Vermögenswerten auf eine andere Personenunter-

nehmung; 
b) bei der Übertragung eines Betriebs oder eines Teilbetriebs auf eine juristi-

sche Person; 
c) beim Austausch von Beteiligungs- oder Mitgliedschaftsrechten anlässlich 

von Umstrukturierungen im Sinne von § 67 Abs. 1 oder von fusionsähnli-
chen Zusammenschlüssen. 

2 Bei einer Umstrukturierung nach Abs. 1 Buchstabe b werden die übertragenen 
stillen Reserven im Verfahren nach den §§ 175 bis 177 nachträglich besteuert, 
soweit während der der Umstrukturierung nachfolgenden fünf Jahre Beteili-
gungs- oder Mitgliedschaftsrechte zu einem über dem übertragenen steuerlichen 
Eigenkapital liegenden Preis veräussert werden; die juristische Person kann in 
diesem Fall entsprechende, als Gewinn versteuerte stille Reserven geltend ma-
chen. 

§ 29 Abs. 4 (neu) 

4 Nicht abziehbar sind Zahlungen von Bestechungsgeldern im Sinne des schwei-
zerischen Strafrechts an schweizerische oder fremde Amtsträger. 

§ 33 Abs. 1 Bst. d und Abs. 3 Bst. a, b und c (neu) 

(1 Von den Einkünften werden abgezogen:) 
d) die gemäss Gesetz, Statut oder Reglement geleisteten Einlagen, Prämien 

und Beiträge an die Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung und 
an Einrichtungen der beruflichen Vorsorge; 

3 Weiter werden abgezogen: 
a) die Krankheits- und Unfallkosten der Steuerpflichtigen und der von ihnen 

unterhaltenen Personen, soweit die Steuerpflichtigen die Kosten selber tra-
gen und diese 3 Prozent der um die Aufwendungen gemäss §§ 27 bis 33 
Abs. 2 verminderten steuerbaren Einkünfte übersteigen; 

b) die behinderungsbedingten Kosten der Steuerpflichtigen und der von ihnen 
unterhaltenen Personen mit Behinderungen im Sinne des eidgenössischen 
Behindertengleichstellungsgesetzes, soweit die Steuerpflichtigen die Kosten 
selber tragen; 

c) die freiwilligen Leistungen von Geld und übrigen Vermögenswerten an juris-
tische Personen mit Sitz in der Schweiz, die im Hinblick auf ihre öffentli-
chen oder gemeinnützigen Zwecke von der Steuerpflicht befreit sind (§ 61 
Abs. 1 Buchstabe f), wenn diese Leistungen im Steuerjahr 100 Franken er-
reichen und insgesamt 20 Prozent der um die Aufwendungen gemäss §§ 27 
bis 33 Abs. 3 Buchstabe b verminderten Einkünfte nicht übersteigen. Im 
gleichen Umfang abzugsfähig sind entsprechende freiwillige Leistungen an 
Bund, Kantone, Bezirke, Gemeinden, Kirchgemeinden, Kantonalkirchen und 
deren Anstalten (§ 61 Abs. 1 Buchstaben a bis c). 

§ 35 Abs. 1 Bst. c, d und e 

(1 Vom Reineinkommen werden für die Steuerberechnung abgezogen:) 
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c) 7 500 Franken für jedes minderjährige Kind unter der elterlichen Sorge oder 

Obhut der Steuerpflichtigen; 
d) 9 500 Franken für jedes volljährige Kind, das in der Ausbildung steht und 

dessen Unterhalt die Steuerpflichtigen zur Hauptsache bestreiten; 
e) 6 000 Franken zusätzlich für eine allein erziehende Person, solange ein 

Kind noch nicht volljährig ist. Dieser Betrag wird bei Erwerbstätigkeit der al-
lein erziehenden Person um den durch Lohnausweis bestätigten Nettolohn 
abzüglich Berufsauslagen bzw. bei selbstständiger Erwerbstätigkeit um den 
Gewinn gemäss ordnungsgemäss geführter Aufzeichnung oder Buchhaltung, 
maximal jedoch um 3 000 Franken erhöht;  

§ 36 Abs. 2a (neu) 

2a Für Dividenden aus in der Schweiz unbeschränkt steuerpflichtigen Kapitalge-
sellschaften, an deren Grundkapital die Steuerpflichtigen zu mindestens 5 Pro-
zent beteiligt sind, wird die Steuer gemäss Abs. 1 und Abs. 2 zu einem Viertel 
des Satzes des steuerbaren Gesamteinkommens berechnet. 

§ 45 

Lebensversicherungen unterliegen der Vermögenssteuer mit ihrem Rückkaufs-
wert. 

Abs. 2 wird aufgehoben. 

§ 48 Abs. 1 

1 Die Vermögenssteuer beträgt 0.5 Promille des steuerbaren Vermögens. 

§ 52 Abs. 3 und 4 

3 Besteht die Steuerpflicht nur während eines Teils der Steuerperiode, wird die 
diesem Zeitraum entsprechende Steuer erhoben. § 12 Abs. 2a bleibt vorbehal-
ten. 
4 Erben die Steuerpflichtigen während der Steuerperiode Vermögen, gilt Abs. 3 
sinngemäss.  

§ 59 Abs. 1, 2, 2a (neu) und 3 

1 Die Steuerpflicht beginnt mit der Gründung der juristischen Person, mit der 
Verlegung ihres Sitzes oder ihrer tatsächlichen Geschäftsleitung in den Kanton 
oder mit dem Erwerb von im Kanton steuerbaren Werten. Bei Verlegung des 
Sitzes oder der tatsächlichen Geschäftsleitung aus einem anderen Kanton be-
ginnt die Steuerpflicht mit der laufenden Steuerperiode. 
2 Die Steuerpflicht endet mit dem Abschluss der Liquidation, mit der Verlegung 
des Sitzes und der tatsächlichen Geschäftsleitung ausserhalb des Kantons oder 
mit dem Wegfall der im Kanton steuerbaren Werte. Bei Verlegung des Sitzes und  
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der tatsächlichen Geschäftsleitung in einen andern Kanton dauert die Steuer-
pflicht bis zum Ende der laufenden Steuerperiode fort. 
2a Bei wirtschaftlicher Zugehörigkeit im Kanton und persönlicher Zugehörigkeit in 
einem anderen Kanton besteht die Steuerpflicht im Kanton für die Dauer der 
gesamten Steuerperiode, auch wenn die wirtschaftliche Zugehörigkeit im Laufe 
der Steuerperiode begründet, verändert oder aufgehoben wird. 
3 Bei Sitzverlegungen innerhalb des Kantons bestimmt sich die Steuerpflicht auf 
Grund persönlicher Zugehörigkeit nach dem Steuerdomizil am Ende der Steuer-
periode. 

§ 65 Abs. 1 Bst. c und Abs. 2 (neu) 

(1 Zum geschäftsmässig begründeten Aufwand gehören auch:) 
c) die freiwilligen Leistungen von Geld und übrigen Vermögenswerten bis zu  

20 Prozent des Reingewinns an juristische Personen mit Sitz in der Schweiz, 
die im Hinblick auf ihre öffentlichen oder gemeinnützigen Zwecke von der 
Steuerpflicht befreit sind (§ 61 Abs. 1 Buchstabe f), sowie an Bund, Kanto-
ne, Gemeinden, Bezirke, Kirchgemeinden, Kantonalkirchen und deren An-
stalten (§ 61 Abs. 1 Buchstaben a bis c); 

2 Nicht zum geschäftsmässig begründeten Aufwand gehören Zahlungen von 
Bestechungsgeldern im Sinne des schweizerischen Strafrechts an schweizeri-
sche oder fremde Amtsträger. 

§ 67 Abs. 1, 2 und 3 (neu) bis 5 (neu) 

1 Stille Reserven einer juristischen Person werden bei Umstrukturierungen, ins-
besondere im Fall der Fusion, Spaltung oder Umwandlung, nicht besteuert, 
soweit die Steuerpflicht in der Schweiz fortbesteht und die bisher für die Ge-
winnsteuer massgeblichen Werte übernommen werden: 
a) bei der Umwandlung in eine Personenunternehmung oder in eine andere 

juristische Person; 
b) bei der Auf- oder Abspaltung einer juristischen Person, sofern ein oder meh-

rere Betriebe oder Teilbetriebe übertragen werden und soweit die nach der 
Spaltung bestehenden juristischen Personen einen Betrieb oder Teilbetrieb 
weiterführen; 

c) beim Austausch von Beteiligungs- oder Mitgliedschaftsrechten anlässlich 
von Umstrukturierungen oder von fusionsähnlichen Zusammenschlüssen; 

d) bei der Übertragung von Betrieben oder Teilbetrieben sowie von Gegenstän-
den des betrieblichen Anlagevermögens auf eine inländische Tochtergesell-
schaft. Als Tochtergesellschaft gilt eine Kapitalgesellschaft oder Genossen-
schaft, an deren Grundkapital die übertragende Kapitalgesellschaft oder Ge-
nossenschaft zu mindestens 20 Prozent beteiligt ist. 

2 Bei einer Übertragung auf eine Tochtergesellschaft nach Abs. 1 Buchstabe d 
werden die übertragenen stillen Reserven im Verfahren nach den §§ 175 bis 
177 nachträglich besteuert, soweit während der der Umstrukturierung nachfol-
genden fünf Jahre die übertragenen Vermögenswerte oder Beteiligungs- oder 
Mitgliedschaftsrechte an der Tochtergesellschaft veräussert werden; die Tochter-
gesellschaft kann in diesem Fall entsprechende, als Gewinn versteuerte stille 
Reserven geltend machen. 
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3 Zwischen inländischen Kapitalgesellschaften und Genossenschaften, welche 
nach dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse durch Stimmenmehrheit 
oder auf andere Weise unter einheitlicher Leitung einer Kapitalgesellschaft oder 
Genossenschaft zusammengefasst sind, können direkt oder indirekt gehaltene 
Beteiligungen von mindestens 20 Prozent am Grundkapital einer anderen Kapi-
talgesellschaft oder Genossenschaft, Betriebe oder Teilbetriebe sowie Gegen-
stände des betrieblichen Anlagevermögens zu den bisher für die Gewinnsteuer 
massgeblichen Werten übertragen werden. Vorbehalten bleiben: 
a) die Übertragung auf eine Tochtergesellschaft nach Abs. 1 Buchstabe d; 
b) die Übertragung von Gegenständen des betrieblichen Anlagevermögens auf 

eine Gesellschaft, die nach § 75 oder § 76 besteuert wird. 
4 Werden im Fall einer Übertragung nach Abs. 3 während der nachfolgenden fünf 
Jahre die übertragenen Vermögenswerte veräussert oder wird während dieser Zeit 
die einheitliche Leitung aufgegeben, so werden die übertragenen stillen Reser-
ven im Verfahren nach den §§ 175 bis 177 nachträglich besteuert. Die begüns-
tigte juristische Person kann in diesem Fall entsprechende, als Gewinn versteu-
erte stille Reserven geltend machen. Die im Zeitpunkt der Sperrfristverletzung 
unter einheitlicher Leitung zusammengefassten inländischen Kapitalgesellschaf-
ten und Genossenschaften haften für die Nachsteuer solidarisch. 
5 Entsteht durch die Übernahme der Aktiven und Passiven einer Kapitalgesell-
schaft oder einer Genossenschaft, deren Beteiligungsrechte der übernehmenden 
Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft gehören, ein Buchverlust auf der Betei-
ligung, so kann dieser steuerlich nicht abgezogen werden; ein allfälliger Buch-
gewinn auf der Beteiligung wird besteuert. 

§ 68 Abs. 1a (neu) 
1a Beim Ersatz von Beteiligungen können die stillen Reserven auf eine neue 
Beteiligung übertragen werden, sofern die veräusserte Beteiligung mindestens 
20 Prozent des Grundkapitals der anderen Gesellschaft ausmacht und als solche 
während mindestens eines Jahres im Besitze der Kapitalgesellschaft oder Ge-
nossenschaft war. 

§ 72 Abs. 2 
2 Gewinne, die auf ein Jahr berechnet 10 000 Franken nicht erreichen, werden 
nicht besteuert. Ausgenommen sind Vereine und Stiftungen, welche nach § 76 
Abs. 1 besteuert werden. 

§ 73 

Die Gewinnsteuer der Anlagefonds wird nach § 71 berechnet. 

§ 76 Abs. 1 
1 Kapitalgesellschaften, Genossenschaften, Vereine und Stiftungen sowie Be-
triebsstätten von ausländischen juristischen Personen, die in der Schweiz eine  
Verwaltungstätigkeit, aber keine Geschäftstätigkeit ausüben, entrichten die  
Gewinnsteuer wie folgt: 
Buchstaben a) bis d) unverändert 
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§ 82 Abs. 1 und 2 

1 Die Kapitalsteuer beträgt 0.4 Promille des steuerbaren Eigenkapitals. 
2 Vereine, Stiftungen und übrige juristische Personen mit einem Eigenkapital von 
unter 100 000 Franken werden nicht besteuert. Ausgenommen sind Vereine und 
Stiftungen, welche nach § 76 Abs. 1 besteuert werden, sowie Anlagefonds. 

§ 83 

1 Holding- sowie Domizil- und gemischte Gesellschaften entrichten eine Kapi-
talsteuer von 0.025 Promille vom steuerbaren Eigenkapital, mindestens aber 
100 Franken. 
2 Die anteilige Kapitalsteuer auf schwyzerischem Grundeigentum beträgt 
0.4 Promille. 

§ 107 Bst. d, e und f 

(Die Besteuerung wird aufgeschoben bei:) 
d) Eigentumswechsel infolge Umstrukturierung im Sinne der §§ 20 Abs. 1 und 

67 Abs. 1 und 3. Die aufgeschobene Besteuerung wird bei einer Verletzung 
der Sperrfrist in analoger Anwendung von § 20 Abs. 2 und § 67 Abs. 2 und 
4 nachgeholt, wobei sich die Steuerbemessung nach §§ 113 ff. und die 
Besitzesdauer nach § 121 richtet. 

Buchstaben e) und f) werden aufgehoben. 

§ 108 Abs. 1 Bst. c (neu) 

(1 Die Besteuerung wird auf Begehren der steuerpflichtigen Person aufgescho-
ben:) 
c) bei der Ersatzbeschaffung von Beteiligungen im Sinne von § 68 Abs. 1a. 

§ 120 Abs. 2 

2 Die gemäss Abs. 1 berechnete Grundstückgewinnsteuer erhöht sich bei einer 
anrechenbaren Besitzesdauer von weniger als vier Jahren um 10 Prozent. 

§ 122 Abs. 2 

2 Der Regierungsrat erlässt die Vollzugsvorschriften. 

§ 129 Abs. 1 Bst. b 

(1 Wer beim Vollzug dieses Gesetzes in einer Sache zu entscheiden oder an einer 
Verfügung oder Entscheidung in massgeblicher Stellung mitzuwirken hat, ist 
verpflichtet, in Ausstand zu treten, wenn er) 
b) mit einer Partei in gerader Linie oder bis zum dritten Grade in der Seitenli-

nie verwandt oder verschwägert oder durch Ehe bzw. eingetragene Partner-
schaft verbunden ist oder mit ihr eine faktische Lebensgemeinschaft führt; 
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§ 130 Abs. 3 

wird aufgehoben 

§ 131 Abs. 1 und 2 (neu) 
1 Die Steuerbehörden erteilen den anderen schweizerischen Steuerbehörden 
kostenlos die benötigten Auskünfte, gewähren ihnen auf Verlangen Einsicht in 
amtliche Akten und leiten die Daten weiter, die für die Erfüllung ihrer Aufgaben 
dienlich sein können. 
2 Die Daten werden einzeln, auf Listen oder auf elektronischen Datenträgern 
übermittelt. Sie können auch mittels eines Abrufverfahrens zugänglich gemacht 
werden. 

§ 132 Abs. 1 und 3 

1 Verwaltungsbehörden, Strafuntersuchungsbehörden und Gerichte haben den 
schweizerischen Steuerbehörden ungeachtet einer allfälligen Geheimhaltungs-
pflicht auf Verlangen kostenlos Auskunft zu erteilen, Einsicht in die Akten zu 
gewähren und die Daten weiter zu geben, die für die Durchführung dieses Ge-
setzes von Bedeutung sein können. Die Behörden und Gerichte haben von sich 
aus den Steuerbehörden Mitteilung zu machen, wenn nach Wahrnehmungen in 
ihrer amtlichen Tätigkeit eine unvollständige Versteuerung wahrscheinlich ist. 
3 Die Daten werden einzeln, auf Listen oder auf elektronischen Datenträgern 
übermittelt. Sie können auch mittels eines Abrufverfahrens zugänglich gemacht 
werden.  

§ 142 Abs. 3 

3 Die Steuerpflichtigen haben jährlich eine Steuererklärung für die vorangegan-
gene Steuerperiode einzureichen. Vorbehalten bleibt die vorzeitige Abgabe der 
Steuererklärung bei Beendigung der Steuerpflicht nach Massgabe der Verord-
nung. 

§ 144 Abs. 3 

3 Natürliche Personen mit Einkommen aus selbstständiger Erwerbstätigkeit und 
juristische Personen müssen Geschäftsbücher, Aufstellungen nach § 143 Abs. 2 
und sonstige Belege, die mit ihrer Tätigkeit in Zusammenhang stehen, während 
zehn Jahren aufbewahren. Die Art und Weise der Führung, der Aufbewahrung 
und der Edition richtet sich nach den Bestimmungen des Obligationenrechts. 

§ 150 Abs. 1 

1 Die Veranlagungsbehörde setzt in der Veranlagungsverfügung die Steuerfakto-
ren, die einfache Steuer und soweit notwendig die Steuerausscheidung fest. 
Steuerfaktoren sind das steuerbare Einkommen und Vermögen, der steuerbare 
Reingewinn und das steuerbare Kapital. 
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§ 186 Abs. 3 
3 Wird die Veranlagungsverfügung angefochten, gilt die Schlussrechnung als 
provisorische Rechnung. Eine neue Schlussrechnung wird nach dem rechtskräf-
tigen Entscheid über die Veranlagung zugestellt. 

§ 194 Abs. 1 
1 Steuerpflichtigen, für die infolge einer Notlage die Bezahlung der Steuer, eines 
Zinses, einer Busse wegen Übertretung oder von Kosten eine grosse Härte be-
deuten würde, können die geschuldeten Beträge ganz oder teilweise erlassen 
werden. 

§ 206 

wird aufgehoben. 

§ 250a (neu) 8. Teilrevision 2005 
1 Die geänderten Bestimmungen finden erstmals auf die im Kalenderjahr 2007 
zu Ende gehende Steuerperiode Anwendung. Vorbehalten bleiben Abs. 2 und 3. 
2 Ausschliesslich neues Recht gilt hinsichtlich der §§ 130 Abs. 3 (Abschaffung 
Steuerausweis), 131 Abs. 1 und 2 (Amtshilfe unter Steuerbehörden), 132 
Abs. 1 und 3 (Amtshilfe anderer Behörden) sowie 186 Abs. 3 (Schlussrech-
nung).  
3 Umstrukturierungen und Ersatzbeschaffungen, die nach Inkrafttreten der 
§§ 20, 67, 68 Abs. 1a, 107 Buchstaben d bis f sowie 108 Abs. 1 Buchstabe c 
stattfinden, richten sich nach neuem Recht.  

§ 251 Gesetz über die Erhebung der Handänderungssteuer 

Das Gesetz über die Erhebung der Handänderungssteuer vom 27. April 19773 
wird wie folgt geändert: 

§ 5 Abs. 1 Bst. e (neu) 
(1 Von der Handänderungssteuer sind befreit:) 
e) Handänderungen zwischen eingetragenen Partnerinnen und Partnern im 

Sinne des eidgenössischen Partnerschaftsgesetzes, Handänderungen zur Ab-
geltung der Unterhaltsbeiträge und der vermögensrechtlichen Ansprüche bei 
Auflösung einer eingetragenen Partnerschaft und Handänderungen an den 
überlebenden eingetragenen Partner bzw. die überlebende eingetragene 
Partnerin. 

§ 6 Bst. f  
(Von der Handänderungssteuer sind überdies befreit:) 
f) Handänderungen infolge Umstrukturierung sowie Ersatzbeschaffung im 

Sinne der §§ 20 Abs. 1, 67 Abs. 1 und 3 und 68 Abs. 1a des Steuergeset-
zes vom 9. Februar 2000. Bei einer Verletzung der Sperrfrist wird die Hand-
änderungssteuer nacherhoben. Die §§ 20 Abs. 2 und 67 Abs. 2 des Steuer-
gesetzes gelten sinngemäss. 
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§ 17a 
Die §§ 175 bis 177, 204 und 208 des Steuergesetzes vom 9. Februar 2000 
sind sinngemäss anwendbar. 

§§ 252 – 258 

werden aufgehoben 

II. 

1 Dieses Gesetz wird der Volksabstimmung unterbreitet. Es wird im Amtsblatt 
veröffentlicht und nach Inkrafttreten in die Gesetzsammlung aufgenommen. 
2 Es tritt nach Annahme durch das Volk wie folgt in Kraft: 
a) die §§ 20, 67, 68 Abs. 1a, 107 Buchstaben d bis f, 108 Abs. 1 Buchsta-

be c des Steuergesetzes und die §§ 6 Buchstabe f und 17a des Gesetzes 
über die Erhebung der Handänderungssteuer am ersten Tag des auf die 
Volksabstimmung folgenden Monats; 

b) die übrigen Bestimmungen am 1. Januar 2007. 
 
  Im Namen des Kantonsrates 
  Der Präsident: Josef Märchy 
  Die Protokollführerin: Margrit Gschwend 
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